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Zu einer eindrucksvollen Feier gestaltete sich sodann die beim alten Zeug-
haus abgehaltene Fahnenweihe der Sektion Solothurn. In einer zündenden An-
spräche entbot Oberst R. Schüpbach, der frühere Kdt. der I. Br. 6, die Grüsse des

Divisionskommandanten von Diesbach und appellierte an den alten und bewährten
Soldatengeist der Solothurner. Alsdann überreichte Major W.von Arx im Namen
der Offiziersgesellschaft Solothurn, welche die Patenschaft übernahm, dem Sek-

tionspräsidenten das neue Banner. Mit Freude und Stolz übernahm die jüngste
Sektion das im Winde flatternde neue Feldzeichen, welches in der gleichen Aus-
führung wie die übrigen Sektionsbanner gehalten ist und von der Rührigkeit der
der kleinen Sektion beredtes Zeugnis ablegt. In geschlossenem Zuge marschierten
alsdann Offiziere und Fouriere unter Begleitung der Artilleriemusik und der Dele-
gierten der Militärvereine der Stadt Solothurn zum Soldatendenkmal, wo zu Ehren
der während der Grenzbesetzung 1914/18 gestorbenen Solothurner Kameraden
ein Kranz niedergelegt wurde. Feldprediger Michel hielt eine tiefempfundene
Ansprache an die zahlreich erschienenen Zuhörer, erinnerte an das Opfer der im
Dienste des Vaterlandes gestorbenen Wehrmänner und verband damit die ernste
Mahnung, für den Schutz der Heimat allzeit und in Dankbarkeit einzustehen.
Mit der Vaterlandshymne schloss die Gedenkfeier, durch die auch das neue Banner
seine besondere Weihe erhielt.

Am darauffolgenden Bankett im Hotel zur „Krone" sprachen Major Schmieder
im Namen der Schweiz. Verwaltungsoffiziersgesellschaft, Kreiskommandant Major
E. Scheurer als Vertreter der solothurnischen Militärbehörden, sowie die Herren
Oberst Suter und Oberst Hofmänner, K. K. 2. Div. In froher und ungezwungener
Kameradschaft wurde die Tagung beschlossen. Der Sektion Solothurn, vorab
ihrem Präsidenten, Kamerad August Binz, und dem Organisationspräsidenten,
Fourier Schnyder mit seinem Stabe, sei auch hier für die flott und harmonisch
verlaufene Tagung kameradschaftlich gedankt. W.

Es interessiert mich

Frage : Es interessiert mich, ob Faksimile-Unterschrift als Visum der Kassa-

belege vom O. K. K. als gültig anerkannt wird

Antwort: Ziff. 7 der I.V. bestimmt ausdrücklich, dass alle Ehiterschriften,
Quittungen und Visa handschriftlich mit Tinte oder Tintenstift beizusetzen sind.

Stempelunterschriften sind nur dann gültig, wenn sie von öffentlichen Amts-
Stellen, bei welchen diese Quittungsart üblich ist, angebracht worden sind.

Kameraden, was interessiert Sie weiter?

Wiederholungskurs.
Welchem Fourier wäre es möglich, sei es durch freiwilligen Dienst oder Aus-
tausch (auf eine Zeit nach dem 20. Sept.) für einen Kameraden, dessen W. K. in
die Zeit vom 17. — 2 9. August fällt, einzuspringen? Detail-W.K., gute vor-
dienstliche Einführung möglich. Meldung bei Fourier R. Barell, Engelberg.
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